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Anhang 1 zur Benützungsordnung: Benützungsgebühren  
 
 
Behörden, Schulen und Dorfvereine bezahlen im Schlosskeller keine Miete, leisten 
jedoch einen Beitrag an die Reinigungskosten, und leisten auch die 
Depotgebühren 
 
Beiträge an Reinigung, Mieten und Depots (pro Raum und Anlass): 
 
 
  Mitglieder, Nicht  Dorf-  
  Auswertige   Mitglieder, Schulen vereine  
  Vereine  Unternehmen 
   
Beiträge an Reinigung      50.—   50.— *I 
      100.— *K 
Miete für 
Eingangshalle / Küche 100.—  180.—   —.—   —.—  
Geschirr   20.—    50.—   —.—   —.—  
Theaterkeller 100.—  150.—   —.—   —.—  
Ausstellungskeller 100.—  150.—   —.—   —.—  
Zehntenspeicher*R   80.—  100.—   —.—   —.—  
 
Depot für 
Reinigung 250.— 250.— 250.— 250.—  
Schlüssel   50.—   50.—   50.—   50.—  
Schäden 100.— 100.— 100.— 100.—  
Geschirr   50.—   50.—   50.—   50.—    
 
*I Interner Anlass (Fest) 
*K Kommerzieller Anlass 
*R Aus feuerpolizeilichen Gründen: Rauchen ist im Zehntenspeicher nicht erlaubt 
 
Wenn bei Raumkontrolle und Schlüsselrücknahme weder Schäden noch ausser-
ordentliche Flecken festgestellt werden, wird das Depot zurückerstattet 
 
Rücktritt vom Vertrag hat eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 50.— zur Folge 
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